7. DEZEMBER 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. November 2000 zur Schaffung und Zusammensetzung der gemeinsamen Organe der föderalen öffentlichen Dienste und des Königlichen Erlasses vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören


(Belgisches Staatsblatt vom 12. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


7. DEZEMBER 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. November 2000 zur Schaffung und Zusammensetzung der gemeinsamen Organe der föderalen öffentlichen Dienste und des Königlichen Erlasses vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, der Artikel 37 und 107 Absatz 2;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 7. November 2000 zur Schaffung und Zusammensetzung der gemeinsamen Organe der föderalen öffentlichen Dienste;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 28. April 2025;

	Aufgrund des Einverständnisses der mit dem Öffentlichen Dienst beauftragten Ministerin vom 20. Juni 2025;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 14. Juli 2025;

	Aufgrund des Protokolls Nr. 861 des Ausschusses der föderalen, gemeinschaftlichen und regionalen öffentlichen Dienste vom 9. September 2025;

	Aufgrund der Befreiung von der Auswirkungsanalyse aufgrund von Artikel 8 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 78.286/2 des Staatsrates vom 28. Oktober 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Premierministers und der mit dem Öffentlichen Dienst beauftragten Ministerin und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. November 2000 zur Schaffung und Zusammensetzung der gemeinsamen Organe der föderalen öffentlichen Dienste


	Artikel 1 - In Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 7. November 2000 zur Schaffung und Zusammensetzung der gemeinsamen Organe der föderalen öffentlichen Dienste, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2008, wird der letzte Satz aufgehoben.


	Art. 2 - Kapitel 1 Abschnitt 1 desselben Erlasses, der die Artikel 2, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 19. Juli 2003, und 3, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2008, umfasst, wird aufgehoben.


KAPITEL 2 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören


	Art. 3 - Im Königlichen Erlass vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören, wird Kapitel 1 Abschnitt 1, der Artikel 1, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 17. August 2007 und 27. April 2008, umfasst, aufgehoben.


	Art. 4 - In Artikel 3 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2008, wird Nr. 2 aufgehoben.


	Art. 5 - Artikel 4 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2008, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 4 - Der Minister beziehungsweise Staatssekretär kann neben den in Artikel 2 § 3 erwähnten Mitgliedern in den Grenzen der zu diesem Zweck bewilligten Haushaltsmittel Experten bestimmen."


	Art. 6 - Artikel 6 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden zwischen dem Wort "Mitglieder" und den Wörtern "des Büros" die Wörter "und Mitglieder des ausführenden Personals" eingefügt.

	2. [Abänderung des französischen Textes von Absatz 2]

	3. In Absatz 2 werden die Wörter "spätestens sieben Tage nach dem Datum des Inkrafttretens des Königlichen Erlasses, der den Rücktritt der Regierung enthält," aufgehoben.


	Art. 7 - Artikel 7 desselben Erlasses wird aufgehoben.


	Art. 8 ­ In Artikel 8 desselben Erlasses wird Absatz 2, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juli 2003, aufgehoben.


	Art. 9 - Artikel 9 desselben Erlasses wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Ihrer Bestimmung wird vom Minister beziehungsweise Staatssekretär ein Ende gesetzt.

	Der Bestimmung des Direktors wird spätestens sieben Tage nach dem Datum des Inkrafttretens des Königlichen Erlasses, der den Rücktritt der Regierung enthält, vom Minister beziehungsweise Staatssekretär ein Ende gesetzt."


	Art. 10 - Artikel 10 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 Absatz 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 30. August 2023, wie folgt ersetzt:

	"Mitglieder, Experten, Mitglieder des ausführenden Personals und Mitarbeiter beziehen eine Gehaltsergänzung, die in den Grenzen der zu diesem Zweck bewilligten Haushaltsmittel vom Regierungsmitglied festgelegt wird, wenn sie folgenden Diensten oder Einrichtungen angehören:

	a) einem föderalen öffentlichen Dienst und den Diensten die ihm unterstehen, dem Ministerium der Landesverteidigung und den Diensten, die ihm unterstehen, einer öffentlichen Einrichtung für soziale Sicherheit, einer föderalen Einrichtung öffentlichen Interesses, einer wissenschaftlichen Einrichtung des Staates, einem staatlichen Dienst oder einem im Gesetz vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen erwähnten autonomen öffentlichen Unternehmen, mit Ausnahme der autonomen öffentlichen Unternehmen, die Aktien ausgeben, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen zugelassen sind,

	b) einem Dienst, der den Gemeinschaften, den Regionen, der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission oder der Französischen Gemeinschaftskommission untersteht, beziehungsweise einer solchen Verwaltung oder einer subventionierten Lehranstalt.

	Diese Gehaltsergänzung wird als Zulage betrachtet. Für Personen, die die Eigenschaft eines Bediensteten haben, wird diese Gehaltsergänzung für die Berechnung des Urlaubsgeldes, der Jahresendzulage und gegebenenfalls der Haushalts- und Ortszulage berücksichtigt.

	Die im vorhergehenden Absatz erwähnte Gehaltsergänzung unterliegt ebenfalls den in Artikel 4 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2017 zur Festlegung der Zulagen und Entschädigungen der Personalmitglieder des föderalen öffentlichen Dienstes erwähnten Regeln."

	2. Paragraph 2, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 17. August 2007 und 27. April 2008, wird aufgehoben.

	3. In § 3 wird der letzte Absatz aufgehoben.


	Art. 11 - In denselben Erlass wird ein Artikel 10/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 10/1 - § 1 - Mitglieder, Experten, Mitglieder des ausführenden Personals und Mitarbeiter, die keinen in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Buchstabe a) erwähnten Diensten oder Einrichtungen angehören, beziehen in den Grenzen der zu diesem Zweck bewilligten Haushaltsmittel folgende Zulagen, Entschädigungen und Vorteile unter Einhaltung der Bedingungen für ihre Gewährung und gemäß denselben Modalitäten wie im Königlichen Erlass vom 13. Juli 2017 zur Festlegung der Zulagen und Entschädigungen der Personalmitglieder des föderalen öffentlichen Dienstes erwähnt:

	1. Urlaubsgeld,

	2. Jahresendzulage, einschließlich des Zugangs zu dem gesellschaftlichen Vorteil auf der Grundlage von Artikel 17bis des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2017,

	3. Haushalts- und Ortszulage,

	4. Entschädigung für Fahrradbenutzung,

	5. Bestattungsgeld.

	§ 2 ­ Die in § 1 erwähnten Mitglieder, Experten, Mitglieder des ausführenden Personals und Mitarbeiter, die vor dem Ende ihrer Bestimmung nicht den gesamten Jahresurlaub nehmen konnten, beziehen eine Ausgleichszulage. Der Betrag dieser Zulage entspricht der letzten Dienstentlohnung, die mit der Anzahl nicht genommener Jahresurlaubstage übereinstimmt.

	Die Anzahl nicht genommener Tage darf die Anzahl der Jahresurlaubstage für ein Jahr nicht überschreiten.

	Die nicht genommenen Tage werden in einem Bruch ausgedrückt, dessen Zähler die Anzahl nicht genommener Tage und dessen Nenner die Anzahl Arbeitstage ist.

	Im Falle des Todes wird die Ausgleichszulage für die nicht genommenen Jahresurlaubstage, einschließlich der angesparten Jahresurlaubstage, den Erben ausgezahlt."




	Art. 12 - Artikel 11 § 1 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. März 2017, wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Das Gehalt der Mitglieder, Experten, Mitglieder des ausführenden Personals und Mitarbeiter, die den in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Buchstabe a) erwähnten Diensten oder Einrichtungen angehören, wird von diesem ursprünglichen Dienst oder dieser ursprünglichen Einrichtung fortgezahlt, ohne dass ein Ausgleich seitens des Regierungsmitglieds erfolgt.

	Das Gehalt der Mitglieder, Experten, Mitglieder des ausführenden Personals und Mitarbeiter, die nicht den in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Buchstabe a) erwähnten Diensten oder Einrichtungen angehören, wird dem Arbeitgeber vom Regierungsmitglied zurückgezahlt, wenn der Arbeitgeber es anfordert, gegebenenfalls zuzüglich des Arbeitgeberanteils."


	Art. 13 - Artikel 13 Absatz 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 23. Oktober 2003, wird wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des niederländischen Textes]

	2. Die Wörter "und der Experten mit Sonderauftrag, die ein Gehalt beziehen," werden aufgehoben.


	Art. 14 - In Artikel 14 Absatz 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 23. November 2015, werden die Wörter "24. September 2013 über die Bewertung im föderalen öffentlichen Amt" durch die Wörter "14. Januar 2022 über die Bewertung im föderalen öffentlichen Dienst" ersetzt.


	Art. 15 - In Artikel 17 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 23. Oktober 2003, werden in § 1 und § 2 die Wörter ", Anwesenheitsgelder" jeweils aufgehoben.


	Art. 16 - Artikel 18 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 23. Oktober 2003, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 18 - § 1 - Ein Regierungsmitglied gewährt Mitgliedern, Experten, Mitgliedern des ausführenden Personals und Mitarbeitern, die keinerlei Berufs- oder Ersatzeinkommen oder Ruhestandspension beziehen, in den Grenzen der zu diesem Zweck bewilligten Haushaltsmittel eine Pauschalentschädigung wegen Entlassung. Die Pauschalentschädigung wegen Entlassung wird Personen, die aus freien Stücken zurücktreten, nicht gewährt.

	Hinterbliebenenpensionen, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Eingliederungseinkommen werden für die Anwendung von Absatz 1 nicht als Ersatzeinkommen betrachtet.

	In Abweichung von Absatz 1 kann die Pauschalentschädigung wegen Entlassung einer Person gewährt werden, die eine Entlohnung für die Ausübung einer oder mehrerer Teilzeitfunktionen mit beschränktem Umfang erhält. Teilzeitfunktionen dürfen insgesamt nicht mehr als zwanzig Prozent der Arbeitszeit betragen.

	Wenn die Person in Absatz 2 erwähnte Pensionen, Entschädigungen oder Eingliederungseinkommen bezieht oder wenn sie eine Entlohnung für die Ausübung einer oder mehrerer Teilzeitfunktionen bezieht, wird die Pauschalentschädigung wegen Entlassung um diese Beträge gekürzt.

	§ 2 ­ Die Pauschalentschädigung wegen Entlassung beträgt:

	1. ein Monatsgehalt für einen ununterbrochenen Tätigkeitszeitraum von drei bis sechs Monaten,

	2. zwei Monatsgehälter für einen ununterbrochenen Tätigkeitszeitraum von sechs bis zwölf Monaten,

	3. drei Monatsgehälter für einen ununterbrochenen Tätigkeitszeitraum von zwölf bis achtzehn Monaten,

	4. vier Monatsgehälter für einen ununterbrochenen Tätigkeitszeitraum von achtzehn bis vierundzwanzig Monaten,

	5. fünf Monatsgehälter für einen ununterbrochenen Tätigkeitszeitraum von mehr als vierundzwanzig Monaten.

	§ 3 ­ Die Pauschalentschädigung wegen Entlassung wird monatlich gewährt, vorausgesetzt, dass der Betreffende monatlich eine ehrenwörtliche Erklärung abgibt, aus der hervorgeht, dass er für den betreffenden Zeitraum die Gewährungsbedingungen erfüllt.

	§ 4 ­ Die Pauschalentschädigung wegen Entlassung wird weder für die Anwendung der Vorschriften über Arbeitslosigkeit noch für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge als Entlohnung betrachtet."


	Art. 17 - Artikel 18bis desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juli 2003, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

	"Der Föderale Öffentliche Dienst Kanzlei des Premierministers ist damit beauftragt, die Zusammensetzung der im vorliegenden Erlass erwähnten Büros und Sekretariate zu kontrollieren, und veröffentlicht jährlich Statistiken über die Anzahl Männer und Frauen in diesen Büros und Sekretariaten."

	2. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Generaldirektion PersoPoint des Föderalen Öffentlichen Dienstes Politik und Unterstützung übermittelt dem Föderalen Öffentlichen Dienst Kanzlei des Premierministers eine Kopie jedes Bestimmungserlasses und Rücktrittserlasses."

	3. Absatz 3 wird aufgehoben.

	4. Absatz 4 wird aufgehoben.


	Art. 18 - In Artikel 19 desselben Erlasses werden die Wörter "föderalen öffentlichen Dienste" durch die Wörter "in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Buchstabe a) erwähnten Dienste und Einrichtungen" ersetzt.


KAPITEL 3 - Schlussbestimmung


	Art. 19 - Der Premierminister und der für den Öffentlichen Dienst zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 7. Dezember 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
B. DE WEVER

Die mit dem Öffentlichen Dienst beauftragte Ministerin
V. MATZ

